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Hygienegrundkonzept ATSV-Halle 
 
 
Allgemeine Verhaltensregeln: 
 

 Regelmäßiges Händewaschen zum Schutz vor Viren (mit Seife für ca. 20 Sekunden) 
 Einhalten der „Nies- und Husten-Etikette“ 
 In geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere beim Durchqueren von 

Eingangsbereichen, bei der Entnahme und dem Zurückstellen von 
Geräten/Materialien, sowie bei Nutzung der Toilette ist eine geeignete Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. 

 Nutzung von separaten Ein-/Ausgängen (sofern baulich möglich) 
 Mindestabstandsregel von 1,5 m zwischen Personen 
 Die Nutzung ist kontaktfrei abzuhalten 
 Keine Nutzung der Nassbereiche 
 Konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere 

bei gemeinsamer Nutzung von Geräten 
 Vermeidung von Warteschlangen beim Betreten oder Verlassen der Räumlichkeiten 
 Keine unangemeldeten Personen (Abholer bitte im Außenbereich warten) 
 Die Nutzer/Mieter müssen im Rahmen der Dokumentationspflicht die Anwesenheit 

der Teilnehmer (Name sowie Telefonnummer oder E-Mail) schriftlich festhalten. 
 

 Personen, die  

o mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) infiziert oder an COVID-19 erkrankt sind 
o Kontakt zu bestätigten COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 
o mit (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, 

Atemprobleme, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, 
Übelkeit / Erbrechen, Durchfall sind von den Veranstaltungen ausgeschlossen. 

 Grundsätzlich sind die aktuellsten Vorgaben von Regierung sowie Landratsamt 
einzuhalten. 
 

Raumspezifische Regeln: 
 

 Max. Personenzahl 25 (bei sportlicher sowie musikalischer Nutzung) 
 Max. Personenzahl 50 (bei Versammlungen) 
 Erforderliche Hygienemaßnahmen und das Lüften müssen während der 

Belegungszeit erfolgen 
 Verwendete Geräte sowie Tische etc. müssen nach der Nutzung desinfiziert werden, 

sowie in die alten Positionen zurückgestellt werden 
 
Zur Umsetzung ist durch den Nutzer/Mieter ein detailliertes Hygienekonzept für die 
Nutzung der Einrichtung beim Vermieter vor der ersten Nutzung vorzulegen 


